
                   

Gemeinde Gauting
Bürgermeisterin Dr. Kössinger und Gemeinderat
Bahnhofstr. 7
82131 Gauting

Gauting, 11.05.2020

Antrag zur Geschäftsordnung §23 (3) Tagesordnung

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

in § 23 der Geschäftsordnung des Gautinger Gemeinderates ist die Beschaffenheit
der Tagesordnung zu den Sitzungen festgelegt. Zur Förderung der Bürgerbeteiligung
regen wir an, nichtöffentlich vorberatene Tagesordnungspunkte in erster öffentlicher
Sitzung ohne Beschlussfassung vorzustellen, um interessierte Bürger*innen bereits
frühzeitig in die Beschlussfassung einbinden zu können.

Der Gemeinderat beschließe deshalb folgende Ergänzung:

§23 (3 neu) Zu  Tagesordnungspunkten  die  in  nichtöffentlicher  Sitzung
vorberaten  und  erstmals  öffentlich  behandelt  werden,  werden  in  erster
öffentlicher  Sitzung  keine  Beschlüsse  gefasst.  Zwischen  öffentlicher
Behandlung und Beschlussfassung muss den Mitgliedern des Gemeinderates
ein Sitzungsintervall für externe Beratungen eingeräumt werden. In dringenden
Angelegenheiten  kann  der  Gemeinderat  in  erster  öffentlicher  Sitzung  durch
Abstimmung ein davon abweichendes Vorgehen beschließen.

Begründung:

Um  den  Fraktionen  die  Möglichkeit  zur  internen  und  externen  Beratung
einzuräumen, sind nichtöffentlich vorberatene Sachverhalte vor der endgültigen
Beschlussfassung  der  Öffentlichkeit  vorzustellen,  damit  sachkundige  und
interessierte  Bürger*innen  und  Gruppierungen  in  den  finalen
Entscheidungsprozess mit eingebunden werden können. 
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Vielen Dank für Ihre Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.V.

Anne Franke, Heinrich Moser
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